
Störfall-Verordnung – 12. BImSchV  

  

Die Störfall-Verordnung (12. BImSchV) betrifft nur die genehmigungsbedürfti-

gen Anlagen, in denen ein oder mehrere der im Anhang der Verordnung 

aufgeführten Stoffe im bestimmungsgemäßen Betrieb vorhanden sind oder bei 

einer Störung entstehen können und die in der Verordnung angegebenen 

Mengenschwellen überschreiten.  

  

In NORDEX-Windenergieanlagen finden nur einige wenige der im Anhang 

Spalte 4 aufgeführten Stoffe Verwendung, und die angegebenen 

Mengenschwellen werden von den in der Anlage eingesetzten Stoffen nicht 

erreicht.  

  

Demnach unterliegen NORDEX-Windenergieanlagen nicht der Störfall-

Verordnung. 


